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Norm

BVG-Rassendiskriminierung ArtI Abs1

AsylG 2005 §8, §10, §34, §57

FremdenpolizeiG 2005 §46, §52, §55

EU-Grundrechte-Charta Art24 Abs2

BVG-Kinderrechte ArtI Abs2

VfGG §7 Abs2

Leitsatz

Verletzung im Recht auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander durch Nichtzuerkennung des Status subsidiär

Schutzberechtigter betreffend eine Familie von Staatsangehörigen des Iraks; mangelhafte Auseinandersetzung mit den

Länderberichten betreffend Minderjährige

Rechtssatz

Entgegen den herangezogenen Länderfeststellungen (UNHCR-Erwägungen "International Protection Considerations

with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq" vom Mai 2019) stellt das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) fest,

dass die minderjährigen Dritt- bis Fünftbeschwerdeführer keiner besonders gefährdeten Gruppe angehörten.

Anschließend führt das BVwG aus, es sei im Hinblick auf die getroGenen Feststellungen zur Sicherheitslage in der

Herkunftsregion der Beschwerdeführer nicht zu besorgen, dass die minderjährigen Beschwerdeführer als besonders

vulnerable Personen im Rückkehrfall von terroristischen oder kriminellen Aktivitäten betroGen seien. Auf Grund der

Sicherheitslage sei eine Verletzung des Kinderwohles ebenfalls nicht zu besorgen. Indem es das BVwG bei seiner

rechtlichen Beurteilung somit unterlassen hat, eine nachvollziehbare Prüfung der Art2 und Art3 EMRK im Hinblick auf

die (minderjährigen) Beschwerdeführer als besonders vulnerable Personengruppe vorzunehmen und leichtfertig vom

Inhalt der herangezogenen Länderberichte abgeht, hat es sein Erkenntnis im angegebenen Umfang mit Willkür

belastet.
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